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1 Einleitung 
Gemäß Schreiben der DRV vom 15.03.2004 zu den Auswirkungen des Rentenüberleitungs-
Abschlussgesetzes auf die Rechtskreistrennung in der Rentenversicherung wurden die 
unterschiedlichen Berechnungsgrößen (Umrechnungsfaktor, Bezugsgröße, 
Beitragsbemessungsgrenze, aktueller Rentenwert) auf Grundlage des Gesetzes über den 
Abschluss der Rentenüberleitung vom 17.07.2017 (BGBl. I S. 2575) schrittweise bis zum 
31.12.2024 angeglichen. Damit galt für ab dem 01.01.2025 erworbene 
Rentenanwartschaften einheitliches Recht, unabhängig davon, ob Beiträge zur 
Rentenversicherung in den alten oder in den neuen Bundesländern gezahlt wurden.  

In anderen Bereichen ist zur Gewährleistung der weiterhin gesetzeskonformen Erfüllung der 
Pflichten der Rentenversicherung die Rechtskreistrennung zunächst noch bis 31.12.2025 
relevant. Hierzu gehört die Beitragsabrechnung nach § 6 BVV (Monatsabrechnung) und 
Beitragsweiterleitung nach § 5 BVV. 

Diese Anwendungshilfe befasst sich mit dem Wegfall der Rechtskreistrennung im Rahmen 
der Monatsabrechnung GSV (MOA GSV) zum 01.01.2026. 

Detailliert wird das Vorgehen in der Fachinfo Mitgliedschaft und Beiträge (2024/038) vom 
24.10.2024 seitens des GKV-Spitzenverbands beschrieben. Demnach wird zunächst keine 
Notwendigkeit gesehen, die Datensätze für die Monatsabrechnung anzupassen. 
Grundsätzlich können die Krankenkassen, die bis Ende 2025 getrennte 
Monatsabrechnungen abgeben, daher selbst entscheiden, welche Monatsabrechnung sie ab 
2026 weiterführen möchten. Weiterhin heißt es, dass Krankenkassen, die bisher nur eine 
Monatsabrechnung (z. B. "Ost") erstellt haben, auch über 2025 hinaus weiterhin nur eine 
Monatsabrechnung (z. B. "Ost") erstellen. 

Laut GKV-Spitzenverband besteht Einvernehmen, dass Krankenkassen, die bis Ende 2025 
Monatsabrechnungen zu beiden Rechtskreisen erstellen, die Übertragsalden im Zuge der 
Zusammenführung der Monatsabrechnungen ab 2026 dergestalt vornehmen, dass sich die 
Ziffer 1.6 aus der Addition der Werte der Ziffer 3.3 der Monatsabrechnung "West" und der 
Monatsabrechnung "Ost" des Vormonats ergibt. Analog ergibt sich die Ziffer 2.2 aus der 
Addition der Werte der Ziffern 7.3 der Monatsabrechnung "West" und der Monatsabrechnung 
"Ost" des Vormonats. Die ab dem vollständigen Entfall der Rechtskreistrennung geltenden 
Schlüsselzahlen sind aus der Addition der Ziffern 1.10 (Vorläufiges Gesamtsoll) der 
Monatsabrechnung "West" bzw. "Ost" (falls die Krankenkasse ihre Monatsabrechnung "Ost" 
weiterführt) und der Monatsabrechnung des Vormonats neu zu errechnen. 

In den folgenden Kapiteln erfolgt die detaillierte Beschreibung der Änderungen, die 
diesbezüglich im BITMARCK_21c|ng realisiert wurden, sowie das Vorgehen hinsichtlich der 
Erstellung der MOA GSV ab dem 01.01.2026. 
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2 Administration 

2.1 Umsetzung im BITMARCK_21c|ng 
Aufgrund der – durch den Wegfall der Rechtskreistrennung – notwendigen umfangreichen 
Softwareanpassungen und des zunächst avisierten Termins der Umstellung zum 01.01.2025 
wurden bereits im Jahr 2023 erste Analysen durchgeführt und Umsetzungsszenarien 
konzipiert; also bevor einzelne Details zum Vorgehen durch die zuständigen Behörden 
bekannt gegeben wurden. 

Im Rahmen der Analyse entstand die Lösung für die MOA GSV, die nun ab dem 01.01.2026 
sowohl den Rechtskreis „West“ als auch den Rechtskreis „Ost“ abbildet, technisch den 
Rechtskreis „West/Ost“ analog der MOA SO zu verwenden. Um weiterhin eine klare 
Datentrennung zwischen der MOA GSV und der MOA SO zu gewährleisten, übernimmt nun 
die MOA-Art die tragende Rolle.  

Es ist zu beachten, dass der Rechtskreis „West/Ost“ für die MOA GSV keinerlei 
Außenwirkung besitzt. Dieser Rechtskreis wird lediglich innerhalb von BITMARCK_21c|ng für 
die Datenhaltung verwendet, da zum Zeitpunkt des Realisierungsstarts nicht bekannt war, ob 
bzw. mit welchem Rechtskreis die MOA GSV nach der Aufhebung der Rechtskreistrennung 
zu übermitteln ist. 

Hinweise:  

- Der neue Rechtskreis „West/Ost“ für die MOA GSV wird für alle Kunden einheitlich eingeführt, 
d.h. auch für Kunden, die sich nur auf einen Rechtskreis erstrecken. 

- Bei der Datenübermittlung der MOA GSV wird nicht der Rechtskreis „West/Ost“, sondern 
vielmehr der Rechtskreis der Hauptkasse gemäß den Kassengrundeinstellungen, übergeben. 

2.2 Anwendungsfälle/Rechte 
Im Rahmen der Aufhebung der Rechtskreistrennung sind keine Anwendungsfälle eingeführt 
oder entfernt worden. 

2.3 Code-Tabellen/Views 
Für die Darstellung der Rechtskreise wird nur noch die Code-Tabelle MoaRechtskreis 
verwendet. Die bisher verwendete View MoaGsvRechtskreisView zur Code-Tabelle 
MoaRechtskreis wurde entfernt.  

 

 
Abbildung 1 - Code-Tabelle MoaRechtskreis 
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2.4 Parameter 

2.4.1 StichtagRechtskreisWegfall 
Im 21c_admin unter „Fachbereiche > Monatsabrechnung > Parameter bearbeiten – 
Monatsabrechnung“ befindet sich der Parameter StichtagRechtskreisWegfall (Defaultwert: 
01.01.2026). Mit Erreichen des dort hinterlegten Wertes sind alle Funktionen rund um den 
Wegfall der Rechtskreistrennung einsatzbereit. 

 
Abbildung 2 - Parameter bearbeiten – Monatsabrechnung -StichtagRechtskreisWegfall 

2.4.2 Betriebsnummer/ Institutionskennzeichen 
Im 21c_admin unter „Fachbereiche > Monatsabrechnung > Parameter bearbeiten-
Monatsabrechnung“ werden ab dem 01.01.2026 die folgenden bereits existierenden 
Parameter verwendet: 
BetriebsnummerWest_Ost 
InstitutionskennzeichenWest_Ost 

 
Abbildung 3 - Parameter bearbeiten - Monatsabrechnung - 
BetriebsnummerWest_Ost/InstituionskennzeichenWest_Ost 

Sind an dieser Stelle keine Werte konfiguriert, werden die Werte aus den Kassengrund-
einstellungen der Hauptkasse gelesen (analog zur aktuellen Vorgehensweise der MOA SO). 
Somit greifen die MOA GSV und die MOA SO ab dem 01.01.2026 auf dieselben hinterlegten 
Betriebsnummern und Institutionskennzeichen zu.  
Weitere Details sind unter MOA GSV - Tägliche Weiterleitungen (Abschlagszahlung) 
bearbeiten beschrieben. 

2.5 Batches 

2.5.1 MOA-Daten für die CUP-D Erklärungsliste ermitteln 
Der Batch MOA-Daten für die CUP-D Erklärungsliste ermitteln wurde wie folgt angepasst: 
 
Für einen Zeitraum „Ist-Monat von“ vor dem StichtagRechtskreisWegfall sind weiterhin die 
Rechtskreise „West“ oder „Ost“ auswählbar. 
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Abbildung 4 – Batch-Konfiguration anlegen - MOA-Daten für die CUP-D Erklärungsliste ermitteln vor 01.2026 

Wird der Batch MOA-Daten für die CUP-D Erklärungsliste ermitteln für einen Zeitraum „Ist-
Monat von“ ab dem StichtagRechtskreisWegfall gestartet, so wird der Rechtskreis „West/Ost“ 
als Rechtskreis vorgegeben. Eine Änderung des Rechtskreises durch den Anwender ist nicht 
möglich. 

 
Abbildung 5 - Batch-Konfiguration anlegen - MOA-Daten für die CUP-D Erklärungsliste ermitteln ab 01.2026 

Wird ein Zeitraum eingegeben, bei dem der „Ist-Monat von“ vor dem 
StichtagRechtskreisWegfall und der „Ist-Monat bis“ jedoch ab dem 
StichtagRechtskreisWegfall liegt, wird die Meldung MOA0327 „Zeitraum für die CUP-D 
Erklärungsliste ungültig“ ausgegeben. 
 
Der Zeitraum ist entsprechend zum StichtagRechtskreisWegfall aufzuteilen. 

2.5.2 CUP-D Datenabzug erstellen 
Auch der Batch „CUP-D Datenabzug erstellen“ wurde erweitert, so dass hier der Parameter 
StichtagRechtskreisWegfall berücksichtigt wird. 

Für einen Auswertungszeitraum „Monat bis“ in Kombination mit „Jahr bis“ vor dem 
StichtagRechtskreisWegfall kann ein CUP-D Datenabzug wie bisher für die Rechtskreise 
„West“ oder „Ost“ erstellt werden. 
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Abbildung 6 - Batch-Konfiguration anlegen - CUP-D Datenabzug erstellen vor Januar 2026 

Wird hingegen ein CUP-D Datenabzug für einen Auswertungszeitraum „Monat von“ und 
„Jahr von“ ab dem StichtagRechtskreisWegfall erstellt, so wird das Attribut „Rechtskreis“ in 
der Anwendung ausgeblendet. Es wird dann nur noch ein Datenabzug für den gesamten 
Datenbestand unabhängig des Rechtskreises erstellt. 

 
Abbildung 7 - Batch-Konfiguration anlegen - CUP-D Datenabzug erstellen ab Januar 2026 

Die Konfiguration des Batches mit einem Auswertungszeitraum „Monat von" und „Jahr von“ 
vor dem StichtagRechtskreisWegfall und „Monat bis" und „Jahr bis“ ab dem 
StichtagRechtskreisWegfall kann nicht vorgenommen werden und wird mit der Meldung 
STA2111 „Bitte CUP-D-Auswertungszeitraum prüfen!“ unterbunden.  

Der Zeitraum ist entsprechend zum StichtagRechtskreisWegfall aufzuteilen. 

Der Name der Datei wird ab einem Auswertungszeitraum StichtagRechtskreisWegfall mit 
dem Rechtskreis der Hauptkasse (vgl. Abbildung 22) initialisiert. 

Weitere Informationen zu CUP-D finden Sie in der AH_CUP_D_25.00. 

2.5.3 Datenbasis festschreiben 
Bisher wurden die Daten in dem Bach Datenbasis festschreiben nur nach dem Ist-Monat und 
dem Rechtskreis eingeschränkt und berücksichtigt. Da sich nach der Aufhebung der 
Rechtskreistrennung der Rechtskreis für die MOA GSV und die MOA SO nicht unterscheidet, 
ist nun zusätzlich auch nach der MOA-Art zu differieren. 
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Für den Batch gelten folgende Regeln:  
- die MOA-Art ist konfigurierbar 
- bei Aufruf des Dialogs erfolgt keine Vorbelegung des Rechtskreises 
- der Rechtskreis ist für die MOA GSV vor der Erstellung der Initialen 

Monatsabrechnung für die Rechtskreise West oder Ost aktiv (und für die MOA SO mit 
dem Rechtskreis West/Ost) 

 
Abbildung 8 - Batch-Konfiguration anlegen - Datenbasis festschreiben - MOA-Art und Rechtskreis sind zu 
konfigurieren 

- der Rechtskreis ist nach der Erstellung der Initialen Monatsabrechnung GSV mit dem 
Rechtskreis West/Ost vorbelegt 
 

 
Abbildung 9 - Batch-Konfiguration anlegen - Datenbasis festschreiben - Rechtskreis West/Ost wird initial gesetzt 

Der Batch Datenbasis festschreiben für den Monat 12.2025 wird abweichend zu den 
anderen Monaten nach der Durchführung des Saldenausgleichs anhand des 
Anwendungsfalls MOA GSV - Saldenausgleich bearbeiten für den Ist-Monat 12.2025 
automatisch gestartet. Wird die Datenbasis für den Monat 12.2025 manuell gestartet, wird 
die Meldung MOA0251 „Festschreiben der Datenbasis im Jahreswechsel“ ausgegeben. 

2.5.4 MOA-BestZu Vorprüfung durchführen 
Der Batch MOA-BestZu Vorprüfung durchführen wurde erweitert, so dass für einen Ist-Monat 
ab dem StichtagRechtskreisWegfall die Verarbeitung für den Rechtskreis „West/Ost“ für die 
MOA GSV und MOA SO erfolgt.  
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Im Batchprotokoll wird bei allen Meldungen nun zusätzlich die MOA-Art ausgegeben. 

 
Abbildung 10 - Batchjob Protokoll einsehen - MOA-BestZu Vorprüfung durchführen - Erweiterung der Ausgabe 

2.5.5 „Pid vergeben“ inklusive Batchkette  
Ist in dem Bereich „Fachliche Parameter“ die Checkbox „Mit Neuberechnung der 
Monatsabrechnung“ inaktiv, erfolgt mit dieser Konfiguration nur der Start der Batches „Pid 
vergeben“ und „Verdichtung durchführen“. Bei inaktiver Checkbox ist das Attribut 
„Auswertungsmonat“ ein Pflichtfeld. Wird hier keine MOA-Art ausgewählt, erfolgt eine 
Neuberechnung für die MOA GSV und die MOA SO für den erfassten Auswertungsmonat. 

Bei der Eingabe eines Auswertungsmonat ab dem StichtagRechtskreisWegfall ist der 
Rechtskreis „West/Ost“ vorbelegt. Hier kann zur weiteren Einschränkung die MOA-Art 
ausgewählt werden.  
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Abbildung 11 - Batch-Konfiguration anlegen - Pid vergeben - Rechtskreis wird initial gesetzt 

Folgende Batchkette wird bei aktiver Checkbox „Mit Neuberechnung der Monatsabrechnung“ 
ausgelöst: 

- Pid vergeben 
- Verdichtung durchführen 
- Salden-Verdichtung durchführen 
- Monatsabrechnung erstellen 
- MOA-Verdichtung aufräumen 
- MOA Prüfhash berechnen 
- Aufgaben für die MOA erstellen 
- Datenbasis festschreiben 

Die aufgeführten Batches wurden hinsichtlich der Berücksichtigung des Rechtskreises 
„West/Ost“ in der MOAG GSV ab dem StichtagRechtskreisWegfall angepasst.   

2.5.6 „Datenbeschaffung für Nachbetrachtung“ und 
„Nachbetrachtung durchführen“ 

Die Batches „Datenbeschaffung für Nachbetrachtung“ und „Nachbetrachtung durchführen“ 
verarbeiten die Daten nun ebenfalls unter Berücksichtigung des Parameters 
StichtagRechtskreisWegfall. 

Im Fall einer (rückwirkenden) Änderung mit Auswirkung auf eine MOA GSV mit 
festgeschriebener Datenbasis (vor dem StichtagRechtskreisWegfall), erfolgt die MOA-
Auftragung ggf. im Rechtskreis „West/Ost“ (Ist-Monat ab dem StichtagRechtskreisWegfall). 
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2.5.7 ZV-Konto-/MOA-Salden abgleichen 
Die Berechnung für die Salden der MOA GSV wurde für den Auswertzeitraum ab dem 
StichtagRechtskreisWegfall angepasst. Der Rechtskreis „West/Ost“ findet hier entsprechend 
Berücksichtigung.   

Die Listenausgabedatei (CSV-Datei) wurde um die MOA-Art zur Differenzierung des MOA-
Saldos erweitert. Der Rechtskreis wird aus der Code Tabelle Rechtskreis (Ost/West) 
dargestellt und weicht somit von dem, in der MOA angezeigten Rechtskreis (Codetabelle 
MoaRechtskreis West/Ost, vgl. Abbildung 1), ab. 

 
Abbildung 12 - Auszug aus der Listenausgabedatei, CSV – Erweiterung der MOA-Art 

2.5.8 Saldendifferenz – Nachversorgung ermitteln 
Die fachlichen Parameter in der Batchkonfiguration zum Batch Saldendifferenz – 
Nachversorgung ermitteln wurden angepasst. Zusätzlich zum Rechtskreis und dem Ist-
Monat ist nun auch die MOA-Art vorzugeben, für die eine Differenzanalyse gewünscht wird. 

 

 
Abbildung 13 - Batch-Konfiguration anlegen – Saldendifferenz – Nachversorgung ermitteln – MOA-Art wurde 
ergänzt 

Wird ein Ist-Monat ab dem StichtagRechtskreisWegfall erfasst, wird für die MOA GSV der 
Rechtskreis „West/Ost“ vorgegeben. 

Der Batch Saldendifferenz – Nachversorgung ermitteln setzt für die ausgewählte MOA-Art, 
den Rechtskreis und den Ist-Monat die MOA-Auftragungen zusammen und stellt diese 
ermittelten Daten dem Folgebatch „Saldendifferenz – Nachversorgung verdichten“ zur 
Verfügung. Der Batch wird maschinell gestartet.  

Mit diesem Batchprogramm werden die zur Verfügung gestellten Daten nach MOA-Art, 
Rechtskreis, Buchungsstelle und Abgleichs-Kontobewegung gruppiert und der 
Differenzanalyse zur Verfügung gestellt, sofern eine Differenz vorhanden ist bzw. der Saldo 
ungleich Null ist.  

In diesem Fall wird automatisch der Batch Saldendifferenz durchführen gestartet.   

2.5.9 Saldendifferenz durchführen 
Der Batch berücksichtigt die ggf. aus dem Batch „Saldendifferenz – Nachversorgung 
verdichten“ übergebene MOA-Art. Mit diesem Batch wird geprüft, ob zu den zuvor ermittelten 
Sätzen weiterhin eine Differenz vorliegt oder ob diese bereits aufgelöst wurden. Weiterhin 
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vorhandenen Differenzen sind für den Anwender im Dialog „Differenzen analysieren und 
bearbeiten“ sichtbar. 

2.5.10 Initiale Monatsabrechnung MOA GSV West/Ost erstellen 
Zu dem Batch Initiale Monatsabrechnung MOA GSV West/Ost erstellen ist keine 
Erstellungsmaske / Konfigurationsdialog definiert worden. Der Batch wird maschinell 
innerhalb der Batchkette über den Anwendungsfall Monatsabrechnung bearbeiten einmalig 
gestartet, sofern über den Button „Neuberechnen…“ erstmalig die Berechnung für den Ist-
Monat des StichtagRechtskreisWegfall (01.2026) ausgelöst wurde. 

Dabei wird der Batch Initiale Monatsabrechnung MOA GSV West/Ost erstellen innerhalb der 
Batchkette zwischen den Batchprogrammen „Verdichtung durchführen“ und „Salden-
Verdichtung durchführen“ gestartet.  

 
Abbildung 14 - Batchkette - mit Batch "Initiale Monatsabrechnung MOA GSV West/Ost erstellen" 

Der Batch erstellt die initiale MOA GSV West/Ost für den Ist-Monat 12.2025.  

Das Batchprogramm Initiale Monatsabrechnung MOA GSV West/Ost erstellen kann mit 
mehreren Verarbeitungsprozessen während der Dialogzeit gestartet werden. Auf Grund des 
zu betrachtenden Datenvolumens ist jedoch die Anzahl der hinterlegten 
Verarbeitungsprozesse (Auslieferungswert 1) nicht zwingend zu erhöhen. 

Weitere Details sind unter Initialisierung der MOA GSV zum StichtagRechtskreisWegfall und 
Die erstellte „Initiale MOA GSV West/Ost“ beschrieben. 
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2.6 Fehler/Hinweise 

2.6.1 MOA0251 „Festschreiben der Datenbasis im Jahreswechsel“ 
Die Meldung wird in der Batch-Konfiguration des Batchs Datenbasis festschreiben 
ausgegeben, sofern im Rahmen eines Jahreswechsels die Datenbasis festgeschrieben 
werden soll, obwohl kein Saldenausgleich durchgeführt wurde.  

2.6.2 MOA0253 „Saldenausgleich zum Jahreswechsel“ 
Diese Meldung wird an dieser Stelle explizit genannt, weil eine Initialisierung im Rahmen des 
Wegfalls der Rechtskreistrennung erst erfolgen kann, wenn die MOA GSV West und Ost für 
den Vormonat saldenfrei und übermittelt sind sowie die Datenbasis festgeschrieben ist. 

Das Festschreiben der Datenbasis für den Monat 12.2025 ist erst nach der Durchführung 
des Saldenausgleichs für den Monat 12.2025 möglich. Der Batch Datenbasis festschreiben 
wird für Dezember abweichend zu den anderen Monaten nach der Durchführung des 
Saldenausgleichs über den Anwendungsfall MOA GSV - Saldenausgleich bearbeiten 
automatisch gestartet.  

Beim Saldenausgleich für den Monat Dezember gilt die Besonderheit, dass dieser erst ab 
dem zweiten „Werktag“ (Samstag bleibt unberücksichtigt) durchgeführt werden kann. 
Ansonsten wird die Meldung MOA0253 „Saldenausgleich zum Jahreswechsel“ ausgegeben.  

Der Saldenausgleich für den Monat 12.2025 kann somit erst am 05.01.2026 durchgeführt 
werden.  

2.6.3 MOA0316 „Zeitraum ungültig“ 
Der RV-Verteilungsschlüssel für den Rechtskreis „West/Ost“ kann bereits vor Erreichen des 
StichtagRechtskreisWegfall im Anwendungsfall RV-Verteilungsschlüssel bearbeiten erfasst 
werden. Dabei darf das „Gültig von“-Datum für diesen Rechtskreis nicht vor dem Stichtag 
liegen, sonst wird die Meldung MOA0316 „Zeitraum ungültig“ ausgegeben: 
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Abbildung 15 - RV-Verteilungsschlüssel bearbeiten - "Gültig von" vor StichtagRechtskreisWegfall 
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2.6.4 MOA0317 „MOA-Rechtskreis in der MOA nicht gültig“ 
Liegt das Tagesdatum zeitlich nach dem StichtagRechtskreisWegfall kann eine Initialisierung 
der MOA GSV über den Dialog „Initialisierung der Monatsabrechnung bearbeiten“ im 
21c_admin für die Rechtskreise „West“ oder „Ost“ nicht mehr durchgeführt werden.  

Falls dies dennoch versucht wird, erscheint die Meldung MOA0317 „MOA-Rechtskreis in der 
MOA nicht gültig. 

 
Abbildung 16 - Initialisierung der Monatsabrechnung bearbeiten - Rechtskreis zum Ist-Monat nicht gültig 
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2.6.5 MOA0318 „Erstellung der MOA GSV West/Ost nicht möglich“ 
Die Neuberechnung der ersten MOA GSV West/Ost für den Ist-Monat 01.2026 über den 
Anwendungsfall Monatsabrechnung bearbeiten ist nur zulässig, wenn die MOA GSV West 
und die MOA GSV Ost für den Vormonat differenzfrei, übermittelt und festgeschrieben 
wurden. Ansonsten wird die Meldung MOA0318 „Erstellung der MOA GSV West/Ost nicht 
möglich“ ausgegeben. 

Die Meldung wird je nach Datenkonstellation für einen einzelnen Rechtskreis (West oder 
Ost) oder für beide Rechtskreise (West und Ost) angezeigt und gibt die nicht erfüllte(n) 
Vorbedingung(en) aus. 

 
Abbildung 17 - Monatsabrechnung bearbeiten – Ausgabe der Bedingungen, die nicht erfüllt sind 
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2.6.6 MOA0325 „PID-Vergabe mit Neuberechnung der 
Monatsabrechnung nicht möglich“ 

Der Batch „Pid vergeben“ inklusive Batchkette kann für die MOA GSV West/Ost erst 
gestartet werden, wenn bereits die Initialisierung der MOA GSV 12.2025 stattgefunden hat 
(vgl. Erstellung der initialen MOA GSV mit Rechtskreis „West/Ost“). Ansonsten erscheint die 
Meldung MOA0325 „PID-Vergabe mit Neuberechnung der Monatsabrechnung nicht 
möglich“. 

 
Abbildung 18 - Batch-Konfiguration anlegen - Pid vergeben - Initialisierung der MOA GSV West/Ost 12.2025 fehlt 
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2.6.7 MOA0327 „Zeitraum für die CUP-D Erklärungsliste ungültig“ 
Die Batchkonfiguration des Batchs MOA-Daten für die CUP-D Erklärungsliste ermitteln kann 
nicht gespeichert werden, wenn der StichtagRechtskreisWegfall innerhalb des erfassten 
Auswertungszeitraums liegt. In diesem Fall wird die Meldung MOA0327 „Zeitraum für die 
CUP-D Erklärungsliste ungültig“ ausgegeben. Der Zeitraum ist entsprechend zum 
StichtagRechtskreisWegfall aufzuteilen.  

 
Abbildung 19 - Batch-Konfiguration anlegen - MOA-Daten für die CUP-D Erklärungsliste ermitteln - 
StichtagRechtskreisWegfall liegt innerhalb des Auswertungszeitraums 
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2.6.8 MOA0329 „Erstellung der initialen Monatsabrechnung MOA 
GSV West/Ost nicht möglich“  

Die Initialisierung der MOA GSV West/Ost für den Ist-Monat 12.2025 erfolgt nur über den 
Anwendungsfall Monatsabrechnung bearbeiten. Mit der ersten Neuberechnung der MOA 
GSV West/Ost für den Ist-Monat 01.2026 wird hier für den Vormonat maschinell die 
Initialisierung veranlasst. 

Wird versucht, direkt im Dialog „Initialisierung der Monatsabrechnung bearbeiten“ 
(21c_admin unter „Fachbereiche > Monatsabrechnung > Initialisierung und 
Bestandszusammenführung bearbeiten > MOA GSV bearbeiten“) eine MOA GSV West/Ost 
für den Vormonat zu erfassen, kommt es zur Meldung MOA0329 „Erstellung der initialen 
Monatsabrechnung MOA GSV West/Ost nicht möglich“. 

 
Abbildung 20 - Initialisierung der Monatsabrechnung bearbeiten - Erfassung zum Ist-Monat 12.2025 nicht möglich 

Weitere Details zur Initialisierung sind im Kapitel Erstellung der initialen MOA GSV mit 
Rechtskreis „West/Ost“ beschrieben. 
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2.6.9 STA2111 „Bitte CUP-D-Auswertungszeitraum prüfen!“ 
Die Batch-Konfiguration des Batchs CUP-D Datenabzug erstellen kann nicht gespeichert 
werden, wenn der StichtagRechtskreisWegfall innerhalb des erfassten 
Auswertungszeitraums liegt. In diesem Fall wird die Meldung STA2111 „Bitte CUP-D-
Auswertungszeitraum prüfen!“ ausgegeben. Der Zeitraum ist entsprechend zum 
StichtagRechtskreisWegfall aufzuteilen. 

 
Abbildung 21 - Batch-Konfiguration anlegen - CUP-D Datenabzug erstellen - StichtagRechtskreisWegfall liegt 
innerhalb des Auswertungszeitraums 

2.7 Aufgaben 
Nicht relevant. 

2.8 Briefe/Listen/Datenquellen 
Nicht relevant. 

2.9 Empfehlungen 
Nicht relevant. 
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3 Produktbeschreibung 

3.1 Anpassungen im 21c_admin Fachbereich Monatsabrechnung 

3.1.1 RV-Verteilungsschlüssel bearbeiten 
Ab einem „Gültig von“ ab dem StichtagRechtskreisWegfall ist es nur noch möglich, einen 
Verteilungsschlüssel für die MOA GSV für den Rechtskreis „West/Ost“ zu erfassen. Für ein 
„Gültig von“ vor dem StichtagRechtskreisWegfall können weiterhin nur Daten für die MOA 
GSV für den Rechtskreis „West“ oder „Ost“ erfasst werden. 

Es ist möglich die Verteilungsschlüssel für den Rechtskreis „West/Ost“ bereits vor Erreichen 
des StichtagRechtskreisWegfall zu erfassen. Dabei darf das „Gültig von“ für diesen 
Rechtskreis nicht vor dem Stichtag liegen, sonst wird die Meldung MOA0316 „Zeitraum 
ungültig“ ausgegeben. 

Vorhandene Verteilungsschlüssel für die MOA GSV für die Rechtskreise „West“ und „Ost“ 
wurden bereits bei der Implementierung des Releases 25.20 maschinell zum Vortag des 
StichtagRechtskreisWegfall beendet. 

3.1.2 Saldenausgleichsregeln bearbeiten 
Im Register <GSV-Beiträge> im Dialog Saldenausgleichsregeln bearbeiten im 21c_admin 
unter „Fachbereiche > Monatsabrechnung > Buchungsregeln bearbeiten“ sind die, für die 
MOA GSV, relevanten Saldenausgleichsregeln hinterlegt. 
Ab einem „Ist-Monat von“ ab dem StichtagRechtskreisWegfall ist es nur noch möglich, 
Saldenausgleichsregeln für die MOA GSV für den Rechtskreis „West/Ost“ zu erfassen. Für 
einen „Ist-Monat von“ vor dem StichtagRechtskreisWegfall können weiterhin nur Regeln für 
die MOA GSV für den Rechtskreis „West“ oder „Ost“ erfasst werden. 
Es ist möglich Saldenausgleichsregeln für den Rechtskreis „West/Ost“ bereits vor Erreichen 
des StichtagRechtskreisWegfall zu erfassen.  

Zum StichtagRechtskreisWegfall gültige Saldenausgleichsregeln für die MOA GSV für die 
Rechtskreise „West“ und „Ost“ mit der Erfassungsart „Automatisch“ wurden bereits bei der 
Implementierung des Releases 25.20 maschinell zum „Ist-Monat bis“ 12.2025 beendet. 
Weiterhin wurden neue Regeln für den Rechtskreis „West/Ost“ ab dem „Ist-Monat von“ 
01.2026 zur Verfügung gestellt. 

Die Saldenausgleichsregeln für die MOA GSV mit der Erfassungsart „Manuell“ wurden 
ebenfalls mit dem Release 25.20 wie folgt aktualisiert: 

• Für die zum StichtagRechtskreisWegfall gültigen Saldenausgleichsregeln für die Rechtskreise 
„West“ und/oder „Ost“ wurden neue Regeln mit dem „Ist-Monat von“ 01.2026 und dem 
Rechtskreis West/Ost generiert. Duplikate wurden hierbei nicht angelegt. Es wurde der zeitlich 
jüngste Datensatz aus dem Rechtskreis West oder Ost übernommen. Ein Duplikat liegt vor, 
sofern die Regeln zum Monat 01.2026 gültig sind und der Saldenausgleichstyp sowie Soll-
Versicherungstyp/Haben-Versicherungstyp identisch sind. 

• Zum StichtagRechtskreisWegfall gültige Saldenausgleichsregeln für die Rechtskreise „West“ 
und/oder „Ost“ wurden zum „Ist-Monat bis“ 12.2025 beendet. 

Bitte überprüfen Sie die Einträge des Regelwerks vor dem StichtagRechtskreisWegfall. 
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3.1.3 Träger-/Personenkategorieregeln zu Ziffer bearbeiten 
Im Register <Träger/Ziffer> im Dialog Träger-/Personenkategorieregeln zu Ziffer bearbeiten 
im 21c_admin unter „Fachbereiche > Monatsabrechnung > Buchungsregeln bearbeiten“ sind 
die, für die MOA GSV, relevanten Buchungsregeln hinterlegt. 
Ab einem „Ist-Monat von“ ab dem StichtagRechtskreisWegfall ist es nur noch möglich, 
Buchungsregeln für die MOA GSV für den Rechtskreis „West/Ost“ zu erfassen. Für einen 
„Ist-Monat von“ vor dem StichtagRechtskreisWegfall können weiterhin nur Regeln für die 
MOA GSV für den Rechtskreis „West“ oder „Ost“ erfasst werden. 
Es ist möglich Buchungsregeln für den Rechtskreis „West/Ost“ bereits vor Erreichen des 
StichtagRechtskreisWegfall zu erfassen.  
Zum StichtagRechtskreisWegfall gültige Buchungsregeln für die MOA GSV für die 
Rechtskreise „West“ und „Ost“ mit der Erfassungsart „Automatisch“ wurden bereits bei der 
Implementierung des Releases 25.20 maschinell zum „Ist-Monat bis“ 12.2025 beendet. 
Weiterhin wurden neue Regeln für den Rechtskreis „West/Ost“ ab dem „Ist-Monat von“ 
01.2026 zur Verfügung gestellt. 
Die Buchungsregeln für die MOA GSV mit der Erfassungsart „Manuell“ wurden ebenfalls mit 
dem Release 25.20 wie folgt aktualisiert: 

• Für die zum StichtagRechtskreisWegfall gültigen Buchungsregeln für die Rechtskreise „West“ 
und/oder „Ost“ wurden neue Regeln mit dem „Ist-Monat von“ 01.2026 und dem Rechtskreis 
West/Ost generiert. Duplikate wurden hierbei nicht angelegt. Es wurde der zeitlich jüngste 
Datensatz aus dem Rechtskreis West oder Ost übernommen. Ein Duplikat liegt vor, sofern die 
Regeln zum 12.2025 gültig sind und der Träger, Unterträger sowie Soll-Buchungskreis/Haben-
Buchungskreis identisch sind. 

• Zum StichtagRechtskreisWegfall gültige Saldenausgleichsregeln für die Rechtskreise „West“ 
und/oder „Ost“ wurden zum „Ist.-Monat bis“ 12.2025 beendet. 

Bitte überprüfen Sie die Einträge des Regelwerks vor dem StichtagRechtskreisWegfall. 

3.1.4 MOA-Träger zum ZV-Konto zuordnen 
Für ein Gültig-Ab-Datum ab dem StichtagRechtskreisWegfall ist es nur noch möglich, 
Zuordnungen für die MOA GSV für den Rechtskreis „West/Ost“ zu erfassen. Hingegen 
können für ein Gültig-Ab-Datum bis zum StichtagRechtskreisWegfall weiterhin nur Daten für 
die MOA GSV für die Rechtskreise „West“ oder „Ost“ erfasst werden. Es ist jedoch möglich, 
Zuordnungen für den Rechtskreis „West/Ost“ für die MOA GSV bereits vor Erreichen des 
Stichtages zu erfassen. 

Vorhandene Regeln für die MOA GSV für die Rechtskreise West und Ost wurden mit dem 
Rechtskreis „West/Ost“ und der Gültigkeit ab Parameter StichtagRechtskreisWegfall bei der 
Release-Implementierung des Releases 25.20 übernommen. Es wurden dabei keine 
Duplikate erzeugt, die zeitlich jüngste Zuordnung wurde übernommen. Ein Duplikat liegt vor, 
wenn zur MOA-Art MOA GSV identische Werte in MOA-Träger, Regional-/Bundesträger 
vorliegen. 

Eine Anzeige der Daten ist unabhängig vom Gültigkeitszeitraum für alle Rechtskreise der 
MOA GSV möglich.  

Bitte überprüfen Sie die Einträge des Regelwerks vor dem StichtagRechtskreisWegfall. 
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3.1.5 Automatische Bestätigung der Ziffer 5.10 MOA GSV bearbeiten 
Ab dem Tagesdatum zum StichtagRechtskreisWegfall kann eine Konfiguration nur noch für 
den Rechtskreis „West/Ost“ angelegt und bearbeitet werden.  

Es ist jedoch vor dem Datum des Stichtages bereits möglich, Daten für den Rechtskreis 
West/Ost für die MOA GSV zu erfassen. 

Eine Anzeige der Daten ist unabhängig vom Gültigkeitszeitraum und Tagesdatum für alle 
Rechtskreise der MOA GSV möglich. 

Bestehende aktive Regeln wurden bei Release-Implementierung 25.20 für den neuen 
Rechtskreis West/Ost übernommen. Duplikate werden hier nicht übernommen; in diesem 
Fall wird die Regel des Rechtskreis West übernommen. Ein Duplikat liegt vor, wenn 
<Zeitpunkt> und <ab Uhrzeit> für den Rechtskreis West und Ost identisch vorliegt. 

Übernommene Regeln können bearbeitet und gelöscht werden. 

Bitte überprüfen Sie die Einträge des Regelwerks vor dem StichtagRechtskreisWegfall. 

3.2 Anpassungen in den Anwendungsfällen zur MOA GSV  
Die Anwendungsfälle zur MOA GSV wurden hinsichtlich der Betrachtung des, für die MOA 
GSV, neuen Rechtskreises „West/Ost“ angepasst. Analog zur MOA SO wird in den 
relevanten Daten zur MOA GSV nach dem StichtagRechtskreisWegfall der Rechtskreis 
„West/Ost“ verwendet. 

Hinsichtlich der MOA-Auftragungen gilt generell: 

• Bei den MOA-Auftragungen für einen Ist-Monat vor dem Ist-Monat 01.2026 wird für 
die MOA GSV der Rechtskreis abhängig vom Rechtskreis aus dem Vorsystem 
gesetzt. 

• Bei den MOA-Auftragungen für einen Ist-Monat ab dem Ist-Monat 01.2026 wird für 
die MOA GSV der Rechtskreis „West/Ost“, unabhängig vom Rechtskreis aus dem 
Vorsystem, gesetzt. 

3.2.1 Monatsabrechnung bearbeiten 
Bei der Berechnung der Monatsabrechnung über den Button „Neuberechnen…“ im 
Anwendungsfall Monatsabrechnung bearbeiten werden die relevanten MOA-Daten nach der 
MOA-Art, dem Ist-Monat und dem Rechtskreis eingeschränkt und berücksichtigt. Wird ein 
Ist-Monat ab dem StichtagRechtskreisWegfall vorgegeben, erfolgt die Vorbelegung nun auch 
für die MOA GSV – analog der MOA SO – mit dem Rechtskreis „West/Ost“. 

Die Anzeige der MOA GSV für einen Rechtskreis „West“ oder „Ost“ ist für einen Ist-Monat 
vor 01.2026 weiterhin möglich. 

Die erste MOA GSV West/Ost für den Ist-Monat 01.2026 basiert auf einer MOA GSV 
Übertrag (Initiale Monatsabrechnung) für den Ist-Monat 12.2025. Die Erstellung dieser 
initialen Monatsabrechnung wird über den Anwendungsfall Monatsabrechnung bearbeiten 
veranlasst. Details zur Erstellung der Übertrags-MOA GSV sind unter Erstellung der initialen 
MOA GSV mit Rechtskreis „West/Ost“ beschrieben. 
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3.2.2 Differenzen analysieren und bearbeiten 
Die Differenzen können für die Rechtskreise West, Ost bzw. West/Ost für die MOA GSV und 
MOA SO ermittelt und angezeigt werden. 

Abhängig von dem eingegeben Ist-Monat und der ausgewählten MOA-Art ist die Auswahl 
des Rechtskreises möglich. Für einen Ist-Monat ab dem StichtagRechtskreisWegfall ist es 
nur noch möglich, Daten für die MOA GSV für den Rechtskreis „West/Ost“ zu bearbeiten.  
Der Rechtskreis „West/Ost“ ist dann vorgegeben. 

Sofern der Ist-Monat vor dem StichtagRechtskreisWegfall liegt, steht für die MOA GSV nur 
die Auswahl zwischen den Rechtskreisen „West“ oder „Ost“ zur Verfügung.  

3.2.3 MOA GSV - Schlüsselzahlen (Ziffer 1.11) bearbeiten 
Für einen Ist-Monat ab dem StichtagRechtskreisWegfall ist es nur noch möglich, 
Schlüsselzahlen für die MOA GSV für den Rechtskreis „West/Ost“ zu erfassen.  

Allerdings können die Schlüsselzahlen -wie bisher- nicht für einen Ist-Monat in der Zukunft 
erfasst werden. Daher ist sicherzustellen, dass nach der Initialisierung der MOA GSV die 
Schlüsselzahlen für den Rechtskreis „West/Ost“ vorliegen.  

Grundlage für die Schlüsselzahlen des Ist-Monats zum StichtagRechtskreisWegfall 01.2026 
für den Rechtskreis „West/Ost“ ist die initiale MOA GSV West/Ost für den Ist-Monat 12.2025. 
Für den weiteren Verlauf wird -wie bisher- auf die Monatsabrechnung GSV des Vormonats 
zurückgegriffen. 

3.2.4 MOA GSV - Einbehaltene Beträge (Ziffer 5.x) bearbeiten 
Für einem Ist-Monat ab dem StichtagRechtskreisWegfall können nur noch Daten für den 
Rechtskreis „West/Ost“ erfasst werden. 

Die Anzeige der Daten für die Rechtskreise „West“ und „Ost“ für vorangegangene Monate ist 
weiterhin möglich. 

Es ist sicherzustellen, dass alle Einbehalte zum Jahreswechsel erfasst, gebucht und 
übernommen sind. Korrektursaldenausgleiche können nicht durchgeführt werden (vgl.  
Besondere Aspekte im Rahmen des Jahreswechsels) 

3.2.5 MOA GSV - Tägliche Weiterleitungen (Abschlagszahlung) 
bearbeiten 

3.2.5.1 Weiterleitung durchführen  
Für einen Ist-Monat ab dem StichtagRechtskreisWegfall ist es nur noch möglich, eine 
Weiterleitung der MOA GSV für den Rechtskreis „West/Ost“ durchzuführen.  

Dabei werden die zu erstellenden Kontobewegungen und die Kontobewegungspositionen 
wie folgt mit dem Rechtskreis bzw. Buchungskreis generiert: 

• Rechtskreis = Rechtskreis der Hauptkasse (vorher: ausgewählter Rechtskreis im 
Anwendungsfall MOA GSV - Tägliche Weiterleitungen (Abschlagszahlung) bearbeiten) 
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• Buchungskreis = Buchungskreis zum Rechtskreis der Hauptkasse (vorher: ausgewählter 
Rechtskreis im Anwendungsfall MOA GSV - Tägliche Weiterleitungen (Abschlagszahlung) 
bearbeiten) 
 

 
Abbildung 22 - Kassengrundeinstellungen bearbeiten - Ermittlung Rechtskreis der Hauptkasse 

Die Betriebsnummer (BBNR) und das Institutionskennzeichen (IK), die bei der Weiterleitung 
als Überweisungstext innerhalb der Kontobewegung gespeichert werden, werden unter 
Berücksichtigung des im Anwendungsfall MOA GSV - Tägliche Weiterleitungen 
(Abschlagszahlung) bearbeiten ausgewählten Rechtskreises (gemäß der jetzigen 
Systematik) ermittelt:  

• Betriebsnummer für den Rechtskreis „West/Ost“ 
o Die Ermittlung erfolgt über den fachlichen Monatsabrechnungs-Parameter 

„BetriebsnummerWest_Ost“ (vgl. Betriebsnummer/ Institutionskennzeichen). Wenn 
hier kein Wert enthalten ist, wird die BBNR der Hauptkasse aus den 
Kassengrundeinstellungen verwendet (vgl. Abbildung 22).   

• IK für den Rechtskreis „West/Ost“  
o Die Ermittlung erfolgt über den fachlichen MOA-Parameter 

InstitutionskennzeichenWest_Ost (vgl. Betriebsnummer/ Institutionskennzeichen). 
Wenn hier kein Wert enthalten ist, wird das der Hauptkasse aus den 
Kassengrundeinstellungen verwendet.  
 

 
Abbildung 23 - Kassengrundeinstellungen bearbeiten - Ermittlung IK der Hauptkasse 

Für die Erstellung der FiBu-Belege wird der im Buchungskreis enthaltende Rechtskreis wie 
folgt anhand des fachlichen Zahlungsverkehrs-Parameter ermittelt: 

• RechtskreisFibu = Ost/West: Rechtskreis der Hauptkasse (vgl. Abbildung 22) 
• RechtskreisFibu = Ost: Rechtskreis Ost  
• RechtskreisFibu = West: Rechtskreis West 

 

 
Abbildung 24 - Parameter bearbeiten - Zahlungsverkehr - Parameter RechtskreisFibu 

3.2.5.2 Restzahlung durchführen 
Die weiterzuleitenden Beträge einer Restzahlung im Ist-Monat 01.2026 (Monat des 
Parameters StichtagRechtskreisWegfall) berechnen sich aus den noch weiterzuleitenden 
Beträgen für die MOA GSV Ost und MOA GSV West des Vormonats 12.2025. 
 
Restzahlungen für einen Ist-Monat ab 02.2026 (Monat nach Parameter 
StichtagRechtskreisWegfall) berechnen sich aus den noch weiterzuleitenden Beträgen für 
die MOA GSV West/Ost des Vormonats. 
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3.2.6 MOA GSV - Zusätzliche Weiterleitungen (Ziffer 6.x) bearbeiten  
Für einen Ist-Monat ab dem StichtagRechtskreisWegfall ist es nur noch möglich, zusätzliche 
Weiterleitungen für die MOA GSV mit dem Rechtskreis „West/Ost“ zu erfassen. Die 
Ermittlung des Rechtskreises, der BBNR bzw. das IK und die Ermittlung des 
Buchungskreises erfolgt für die Erstellung der Kontobewegung sowie der FiBu-Belege wie 
unter Weiterleitung durchführen beschrieben analog. 

Für einen Ist-Monat vor dem StichtagRechtskreisWegfall können die zusätzlichen 
Weiterleitungen für die MOA GSV für die Rechtskreise „West“ und „Ost“ weiterhin selektiert 
werden. 

3.2.7 MOA GSV - Weitergeleitete Beträge (Ziffer 4.2) bearbeiten 
Ab einem Ist-Monat des StichtagRechtskreisWegfall können die Kontobewegungen und 
FiBu-Belege – je nach Status der weitergeleiteten Beträge – nur noch für den Rechtskreis 
„West/Ost“ bearbeitet und storniert werden. Die Ermittlung des Rechtskreises, der BBNR 
bzw. das IK und die Ermittlung des Buchungskreises erfolgt für die Erstellung der 
Kontobewegung sowie der FiBu-Belege wie unter Weiterleitung durchführen beschrieben 
analog. 

Für einen Ist-Monat vor dem StichtagRechtskreisWegfall können die Kontobewegungen und 
FiBu-Belege für die Rechtskreise „West“ und „Ost“ nur noch eingesehen werden. Eine 
Bearbeitung und Stornierung ist nicht mehr möglich, weil die Datenbasis für die 
Monatsabrechnung schon festgeschrieben ist. 

3.2.8 MOA GSV - Saldenausgleich bearbeiten 
Für einen Ist-Monat ab dem StichtagRechtskreisWegfall können Buchungen für die MOA 
GSV nur noch für den Rechtskreis „West/Ost“ im Rahmen des Saldenausgleichs 
durchgeführt werden. 

Für die Erstellung der FiBu-Belege wird der Buchungskreis wie in Weiterleitung durchführen 
beschrieben ermittelt. 

Das Vorgangsmerkmal (S) und Vorgangsmerkmal (H) wird in den FiBu-Belegen ohne 
Angabe eines Rechtskreises erstellt. 

Vorhandene Daten für die Rechtskreise „West“ und „Ost“ können im Anwendungsfall MOA 
GSV - Saldenausgleich bearbeiten weiterhin selektiert werden. 

Nach der Durchführung des Saldenausgleichs für den Ist-Monat 12.2025 wird der Batch 
Datenbasis festschreiben für den Monat 12.2025 automatisch gestartet. 

3.2.9 MOA GSV - Manuelle tägliche Weiterleitungen durchführen 
Für einen Ist-Monat ab dem StichtagRechtskreisWegfall ist es nur noch möglich, Daten für 
die MOA GSV für den Rechtskreis „West/Ost“ zu erfassen. Die Ermittlung des Rechtskreises, 
der BBNR bzw. das IK und die Ermittlung des Buchungskreises erfolgt für die Erstellung der 
Kontobewegung sowie der FiBu-Belege wie unter Weiterleitung durchführen beschrieben 
analog. 
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Vorhandene Daten für die Rechtskreise „West“ und „Ost“ können im Anwendungsfall MOA 
GSV - Manuelle tägliche Weiterleitungen durchführen weiterhin selektiert werden. 

Zur Ermittlung der Abschläge im Rahmen des Jahreswechsels 2025/2026 s. 
Abschlagszahlungen nach dem Jahreswechsel für Ist-Monat 12.2025. 

3.2.10 MOA GSV - Manuelle zusätzliche Weiterleitungen durchführen 
Für einen Ist-Monat ab dem StichtagRechtskreisWegfall ist es nur noch möglich, Daten für 
die MOA GSV für den Rechtskreis „West/Ost“ zu erfassen. Die Ermittlung des Rechtskreises, 
der BBNR bzw. das IK und die Ermittlung des Buchungskreises erfolgt für die Erstellung der 
Kontobewegung sowie der FiBu-Belege wie unter Weiterleitung durchführen beschrieben 
analog. 

Vorhandene Daten für die Rechtskreise „West“ und „Ost“ können im Anwendungsfall MOA 
GSV - Manuelle zusätzliche Weiterleitungen durchführen weiterhin selektiert werden. 

3.2.11 MOA GSV - Buchung im Sachbuch durchführen 
Für einen Ist-Monat ab dem StichtagRechtskreisWegfall ist es nur noch möglich, Buchungen 
im Sachbuch für den Rechtskreis „West/Ost“ zu erfassen. Das Vorgangsmerkmal (S) und 
Vorgangsmerkmal (H) wird in den FiBu-Belegen ohne Angabe eines Rechtskreises erstellt. 

Vorhandene Daten für die Rechtskreise „West“ und „Ost“ können im Anwendungsfall MOA 
GSV - Buchung im Sachbuch durchführen weiterhin selektiert werden. 

3.3 Erstellung der initialen MOA GSV mit Rechtskreis „West/Ost“  

3.3.1 Voraussetzungen für die Initialisierung der MOA GSV West/Ost 
Die Neuberechnung der MOA GSV West/Ost über den Anwendungsfall Monatsabrechnung 
bearbeiten ist nur zulässig, wenn die vorhandenen MOA GSV West und die MOA GSV Ost 
für den Ist-Monat 12.2025 differenzfrei, übermittelt und die Datenbasis festgeschrieben ist. 
Trift eine dieser Bedingungen nicht zu wird die Meldung MOA0318 „Erstellung der MOA GSV 
West/Ost nicht möglich“ ausgegeben. 

3.3.2 Besondere Aspekte im Rahmen des Jahreswechsels 
Generell erfolgt das Festschreiben der Datenbasis für einen Ist-Monat automatisch über den 
Batch Datenbasis festschreiben, sofern eine differenzfreie Monatsabrechnung im 
Folgemonat erstellt wird und die Datenbasis des Vormonats festgeschrieben ist. 

Abweichend hiervon kann im Rahmen des Jahreswechsels die Datenbasis des Monats 
Dezember erst dann festgeschrieben werden, wenn tatsächlich keine für Dezember 
relevanten Vorgänge mehr erzeugt werden (u. a. Buchen des letzten Kontoauszuges des 
Vorjahres, Umbuchungen vom Klärungskonto am ersten Werktag). Um dies zu 
gewährleisten, erfolgt die Festschreibung der Datenbasis maschinell für den Monat 
Dezember erst, wenn der Saldenausgleich über den Anwendungsfall MOA GSV - 
Saldenausgleich bearbeiten für den Monat Dezember durchgeführt worden ist. 
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Bei dem Saldenausgleich für den Dezember gibt es wiederum die Besonderheit, dass dieser 
erst ab dem zweiten „Werktag“ (Samstag bleibt unberücksichtigt) im Folgemonat 
durchgeführt werden kann (vgl. MOA0253 „Saldenausgleich zum Jahreswechsel“). 

Wenn die Datenbasis des Ist-Monats 11.2025 festgeschrieben ist und für den Ist-Monat 
12.2025 am 05.01.2026 eine differenzfreie Monatsabrechnung erstellt wurde, kann am 
05.01.2026 der Saldenausgleich basierend auf der zuvor erstellten Monatsabrechnung 
durchgeführt werden. Die Datenbasis des Monats 12.2025 wird nun maschinell ebenfalls 
festgeschrieben. 

3.3.3 Initialisierung der MOA GSV zum StichtagRechtskreisWegfall 
Grundlage für die erste MOA GSV zum StichtagRechtskreisWegfall (Ist-Monat 01.2026) ist 
eine initiale Monatsabrechnung (MOA GSV Übertrag) für den Vormonat, also zum Ist-Monat 
12.2025.  

Erstreckt sich eine Krankenkasse auf die Rechtskreise „West“ und „Ost“, werden die Daten 
der MOA GSV West und der MOA GSV Ost in eine gemeinsamen MOA GSV Übertrag mit 
dem Rechtskreis „West/Ost“ zusammengefasst. 

Sofern sich die Krankenkasse lediglich auf einen Rechtskreis „West“ oder „Ost“ erstreckt, 
werden die Daten der MOA GSV des jeweiligen Rechtskreises in der MOA GSV Übertrag mit 
dem Rechtkreis „West/Ost“ übernommen. 

Die Erstellung der initialen Monatsabrechnung MOA GSV Übertrag für den Ist-Monat 
12.2025 kann über den Anwendungsfall Monatsabrechnung bearbeiten veranlasst werden, 
sofern die Voraussetzungen hierfür erfüllt sind (vgl. Voraussetzungen für die Initialisierung 
der MOA GSV West/Ost und Besondere Aspekte im Rahmen des Jahreswechsels). Wird 
hier erstmals die Neuberechnung der Monatsabrechnung GSV mit dem Rechtskreis 
„West/Ost“ für den Ist-Monat des StichtagRechtskreisWegfall (01.2026) über den Button 
„Neuberechnung…“ ausgelöst, wird der Batch Initiale Monatsabrechnung MOA GSV 
West/Ost erstellen zur Erstellung der MOA GSV Übertrag für den Vormonat des 
StichtagRechtskreisWegfall (12.2025) im Rahmen der Batchkette gestartet.  

Folgende Parameter sind demnach nach dem Betätigen des Buttons „Neuberechnung…“ im 
Anwendungsfall Monatsabrechnung bearbeiten zu erfassen: 

Auswertungsmonat: 01.2026 
MOA-Art: MOA GSV 
Rechtskreis: West/Ost 
„Basiert auf MOA*“: nicht gefüllt 

 
Abbildung 25 - Monatsabrechnung bearbeiten – Erstellung der Initialen MOA GSV für den Rechtskreis West/Ost 
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Nachdem Betätigen des Buttons „Speichern“ wird die in Initiale Monatsabrechnung MOA 
GSV West/Ost erstellen beschriebene Batchkette durchlaufen und folgendes Ergebnis 
bereitgestellt: 
 Die MOA GSV Übertrag für den Ist-Monat 12.2025 mit dem Rechtskreis „West/Ost“ 

wird erstellt. 
o Diese ist im Initialisierungsdialog im 21c_admin für den Ist-Monat 12.2025 

einsehbar. 

 
Abbildung 26 - Initialisierung der Monatsabrechnung bearbeiten – Anzeige der MOA GSV Übertrag 12.2025 

 Die MOA GSV West/Ost für den Ist-Monat 01.2026, die auf der MOA GSV Übertrag 
mit dem Ist-Monat 12.2025 basiert, wird erstellt. 

 Sowohl die MOA GSV Übertrag West/Ost für den Ist-Monat 12.2025 als auch die 
MOA GSV West/Ost für den Ist-Monat 01.2026 können im Anwendungsfall 
Monatsabrechnung bearbeiten aufgerufen werden. 
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Abbildung 27 - Monatsabrechnung bearbeiten - Anzeige der MOA GSV Übertrag West/Ost für 12.2025 

 
Abbildung 28 - Monatsabrechnung bearbeiten - Anzeige der MOA GSV West/Ost für 01.2026 
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3.3.4 Die erstellte „Initiale MOA GSV West/Ost“ 
Die aus dem Batch Initiale Monatsabrechnung MOA GSV West/Ost erstellen ermittelten 
Beträge errechnen sich aus den MOA GSV der Rechtskreisen „West“ und/oder „Ost“ des Ist-
Monats 12.2025.  

Dabei ergibt sich die Ziffer 1.6 der Initialen MOA aus der Addition der Werte der Ziffer 3.3 
aus den zu Grunde liegenden MOA GSVén. Analog ergibt sich die Ziffer 2.2 aus der Addition 
der Werte der Ziffern 7.3 der MOA GSV West und/oder MOA GSV Ost. Die ab dem 
vollständigen Entfall der Rechtskreistrennung geltenden Schlüsselzahlen sind aus der 
Addition der Ziffern 1.10 (Vorläufiges Gesamtsoll) der vorhandenen MOA GSV für die 
Rechtskreise „West“ und/oder „Ost“ des Ist-Monats 12.2025 neu zu errechnen. 

In dieser Initialen MOA sind analog einer BestZu-MOA nur die benötigten Ziffern der 
Übertragswerte vorhanden: 

• Ziffer 1.8  
• Ziffer 1.9.1 
• Ziffer 1.9.2  
• Ziffer 1.10  
• Ziffer 1.11  
• Ziffer 3.3  
• Ziffer 7.3 

Die erstellte initiale MOA GSV West/Ost für den Ist-Monat 12.2025 ist im 21c_admin über 
„Fachbereiche > Monatsabrechnung > Initialisierung und Bestandszusammenführung 
bearbeiten > MOA GSV bearbeiten“ sichtbar: 

 
Abbildung 29 - Initialisierung der Monatsabrechnung bearbeiten – Anzeige der ermittelten Beträge – Teil A  

Beispiel Ermittlung der Beträge anhand der Ziffer 1.10: 

Die Werte der MOA GSV West und MOA GSV Ost für den Ist-Monat 12.2025 ergeben die 
Werte der MOA GSV Übertrag West/Ost für den Ist-Monat 12.2025. 
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MOA GSV West:         732.715.164,05 € 
MOA GSV Ost:              97.841.876,66 € 
MOA GSV West/Ost:   830.643.007,39 € 

Die Schlüsselzahlen in Ziffer 1.11 werden auf Grundlage der zusammengeführten Bestände 
berechnet.   

Anzeige der Datengrundlagen: 

 
Abbildung 30- Monatsabrechnung bearbeiten - Datengrundlage MOA GSV West für Ist-Monat 12.2025 
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Abbildung 31 - Monatsabrechnung bearbeiten - Datengrundlage MOA GSV Ost für Ist-Monat 12.2025 

In Teil B kann überprüft werden, ob die Regionalträger aus der MOA GSV West und der 
MOA GSV Ost korrekt in die initiale MOA GSV West/Ost übernommen worden sind: 

 
Abbildung 32 - Initialisierung der Monatsabrechnung bearbeiten – Anzeige der ermittelten Beträge – Teil B 
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Anzeige der Datengrundlagen: 

 
Abbildung 33 - Monatsabrechnung bearbeiten - Datengrundlage MOA GSV West für Ist-Monat 12.2025 

 
Abbildung 34 - Monatsabrechnung bearbeiten - Datengrundlage MOA GSV Ost für Ist-Monat 12.2025 

Eine initiale Monatsabrechnung kann über den Button „Ändern“ nachbearbeitet werden (vgl. 
Abbildung 29). 

Im Register <Liste der bisherigen Änderungen> zur initialen MOA GSV können Sie Datum 
und Uhrzeit der Datenänderungen und Korrekturen nachvollziehen: 
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Abbildung 35 - Initialisierung der Monatsabrechnung bearbeiten – Anzeige der ermittelten Beträge – Liste der 
bisherigen Änderungen 

3.3.5 Initialisierung der MOA GSV West/Ost im Rahmen einer 
Migration 

Erfolgt ein Umstieg des Kunden auf BITMARCK_21c|ng im Rahmen einer Migration 
zeitgleich zum StichtagRechtskreisWegfall, so ist zunächst eine Initialisierung des bzw. der 
einzelnen Rechtskreise(s) durchzuführen. 

Hierfür ist im 21c_admin über „Fachbereiche > Monatsabrechnung > Initialisierung und 
Bestandszusammenführung bearbeiten > MOA GSV bearbeiten“ für den Ist-Monat 12.2025 
eine initiale MOA GSV für die relevanten Rechtskreise zu erstellen.  

Im folgenden Beispiel erstreckt sich die Krankenkasse auf die Rechtskreise „West“ und 
„Ost“: 
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Abbildung 36 - Initialisierung der Monatsabrechnung bearbeiten - Anlage Initiale MOA GSV West für Ist-Monat 
12.2025 

 
Abbildung 37 - Initialisierung der Monatsabrechnung bearbeiten - Anlage Initiale MOA GSV Ost für Ist-Monat 
12.2025 

Durch die Initialisierung entsteht pro Rechtskreis eine Monatsabrechnung mit der MOA-Art 
<MOA GSV Übertrag>, welche nun als Datengrundlage für die Erstellung der Initialen MOA 
GSV West/Ost dient: 
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Abbildung 38 - Monatsabrechnung bearbeiten - MOA GSV Übertrag dient als Datengrundlage 

Nach dem die MOA GSV Übertrag für die relevanten Rechtskreise West und/oder Ost als 
Datenbasis vorhanden ist, kann die Initialisierung der MOA GSV West/Ost, wie unter 
Initialisierung der MOA GSV zum StichtagRechtskreisWegfall beschrieben, erfolgen. 
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3.3.6 Initialisierung der MOA GSV West/Ost im Rahmen einer 
Bestandszusammenführung 

Findet zum StichtagRechtskreisWegfall  auch eine Bestandszusammenführung (BestZu) 
statt, so ist zunächst die BestZu durchzuführen. 

Im 21c_admin unter „Fachbereiche > Monatsabrechnung > Parameter bearbeiten – 
Monatsabrechnung“ haben die Parameter StichtagRechtskreisWegfall und StichtagBestZu 
beide den Wert 01.01.2026: 

 
Abbildung 39 - Parameter bearbeiten – Monatsabrechnung - Stichtag BestZu / StichtagRechtskreisWegfall 

Hierfür wird im 21c_admin über „Fachbereiche > Monatsabrechnung > Initialisierung und 
Bestandszusammenführung bearbeiten > MOA GSV bearbeiten“ für den Ist-Monat 12.2025 
eine MOA GSV mit Art der neuen MOA „BestZu“ für die relevanten Rechtskreise erstellt.  

Im folgenden Beispiel erstreckt sich die Krankenkasse auf die Rechtskreise „West“ und 
„Ost“: 
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Abbildung 40 - Initialisierung der Monatsabrechnung bearbeiten - Anlage MOA GSV West mit Art der neuen MOA 
„BestZu“ für Ist-Monat 12.2025 

 
Abbildung 41 - Initialisierung der Monatsabrechnung bearbeiten - Anlage MOA GSV Ost mit Art der neuen MOA 
„BestZu“ für Ist-Monat 12.2025 
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Durch die Anlage der Monatsabrechnungen mit Art der neuen MOA „BestZu“ entsteht pro 
Rechtskreis eine Monatsabrechnung mit der MOA-Art <MOA GSV Übertrag>, welche nun als 
Datengrundlage für die Erstellung der Initialen MOA GSV West/Ost dient: 

 
Abbildung 42 - Monatsabrechnung bearbeiten - MOA GSV Übertrag dient als Datengrundlage 

Nach dem die MOA GSV Übertrag für die relevanten Rechtskreise West und/oder Ost als 
Datenbasis vorhanden ist, kann die Initialisierung der MOA GSV West/Ost, wie unter 
Initialisierung der MOA GSV zum StichtagRechtskreisWegfall beschrieben, erfolgen. 

3.3.7 Initialisierung der MOA GSV West/Ost im Rahmen einer 
Migration nach dem StichtagRechtskreisWegfall 

Erfolgt ein Umstieg des Kunden auf BITMARCK_21c|ng im Rahmen einer Migration nach 
dem StichtagRechtskreisWegfall, also frühestens zum 01.02.2026, so ist eine Initialisierung 
der MOA GSV für den Rechtskreis West/Ost frühestens mit einem Ist-Monat 01/2026 über 
den Dialog „Initialisierung der Monatsabrechnung bearbeiten“ im 21c_admin durchzuführen. 

Eine Initialisierung über den Anwendungsfall Monatsabrechnung bearbeiten ist dann nicht 
mehr möglich. 

3.4 Abschlagszahlungen nach dem Jahreswechsel für die MOA 
GSV West und/oder Ost für den Ist-Monat 12.2025 

Nach der Kontoauszugsverarbeitung mit den Umsätzen für das Jahr 2025 und den daraus 
resultierenden Umbuchungen der Geldflüsse, ist es sinnvoll, über den Anwendungsfall MOA 
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GSV - Manuelle tägliche Weiterleitungen durchführen, die Abschlagszahlungen für den Ist-
Monat 12.2025 zu veranlassen. Der Weiterleitungsbetrag ist dabei manuell zu ermitteln und 
für den jeweiligen Träger anhand der Schlüsselzahlen im Anwendungsfall MOA GSV - 
Schlüsselzahlen (Ziffer 1.11) bearbeiten individuell unter der Berücksichtigung der im 
Anwendungsfall RV-Verteilungsschlüssel bearbeiten konfigurierten RV-Verteilungsschlüssel 
zu errechnen.  

Die Grundlage zur Berechnung des Weiterleitungsbetrages anhand der 
Schlüsselzahlen/Verteilungsschlüssel kann wie folgt ermittelt werden: 

1) Ermittlung der MOA GSV relevanten Buchungen des Sachbuchkontos 8000 für den 
Buchungstag 31.12.2025 und einem Erfassungstag im Januar 2026.  

2) Ermittlung der Ziffer 2.1 der MOA GSV für den Ist-Monat 12.2025 zum Abschluss des Jahres 
2025 und Ermittlung des Differenzbetrags der Ziffer 2.1 zu einer neu erstellten MOA GSV für 
den Ist-Monat 12.2025 nach der Verarbeitung der Kontoauszüge und Umbuchung der 
Geldflüsse für das Jahr 2025 im Januar 2026.  

Die beiden dargestellten Beispiele zeigen lediglich auf, wie die Grundlage zur Ermittlung des 
Weiterleitungsbetrags manuell berechnet werden kann. Sie dienen zur Veranschaulichung 
und bilden nicht den gesamten Prozess der Ermittlung und Durchführung der 
Abschlagszahlungen ab. Alternative andere Vorgehensweisen sind möglich.  
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4 Schnittstellen 

4.1 KM1 
In der KM1 werden die „Beitragspflichtigen Einnahmen des Vorvormonats in Mio EUR“ unter 
der Schl.-Nr. 50099 angegeben. Diese werden auf Basis der Ziffer 4.1 (Gesamtsumme der 
Beträge) aus der MOA GSV (Spalte Gesundheitsfonds) und MOASO ermittelt. 

Die Ermittlung der entsprechenden Werte wurde erweitert, so dass ab einen 
Auswertungszeitpunkt StichtagRechtskreisWegfall die Beträge der MOA GSV West/Ost 
betrachtet werden. 

5 Workflowbearbeitung 
Nicht relevant. 

6 Produktbeschreibung 
Nicht relevant. 
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